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1. Anlass und Aufgabenstellung      
 

Der Regionale Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock hat für das im 
Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres 
Mecklenburg/Rostock (RREP MM/R) ausgewiesene Vorbehaltsgebiet Gewerbe 
und Industrie ĂPoppendorf-Nordñ eine bauleitplanerische Voruntersuchung 
beauftragt.  
 
Ziel der Studie ist die Erarbeitung konkreter Flächenvorschläge für industrielle 
und gewerbliche Ansiedlungen, die die Grundlage für anschließende verbindliche 
Bauleitplanverfahren bilden. 
 
Zur Koordination und zur Begleitung des Arbeitsprozesses wurde unter 
Federführung des Auftraggebers eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus 
folgenden Institutionen gebildet:   
- Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-

Vorpommern,  
- Geschäftsstelle des Auftraggebers,  
- Landkreis Bad Doberan.  
 
Weitere Partner wurden je nach Bedarf und Erfordernis hinzugezogen. 
 
Folgende Belange sind im Rahmen der Bearbeitung zu untersuchen: 
- Prüfung der Umweltbelange, Grünplanerische Voruntersuchung 

einschließlich der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. 
- Analyse und Bewertung der verkehrstechnischen Erschließungsbedingungen 

einschließlich der im RREP MM/R dargestellten Straßenanbindung 
Poppendorf-Seehafen Rostock. 

- Analyse und Bewertung der technischen Erschließungsbedingungen sowie 
Darstellung der erforderlichen Maßnahmen. 

- Abschließende Bewertung der Flächenentwicklung, gegliedert nach 
Nutzungsarten sowie kartenmäßige Darstellung. 

- Erarbeitung eines Schallschutzgutachtens. 
 
Nachfolgende Unterlagen wurden zu Bearbeitungsbeginn zur Verfügung gestellt: 
- Entwurf des RREP MM/R einschließlich Umweltbericht zum Standort 

Poppendorf-Nord.[3] 
- Auszüge aus dem Raumordnungskataster. 
- Arbeitsergebnisse aus dem Projekt ĂRegionales Flªchenkonzept f¿r die 
hafenaffine Entwicklung im Wirtschaftsraum Rostockñ (INROS-
LACKNER).[18] 

- Machbarkeitsstudie der Ortumgehung Bundesstraße B 105 
Rövershagen.[25] 

- Abwasserstudien zum Industriestandort Poppendorf (ABENGOA Bioenery 
Poppendorf). [37] 

- ĂIndustriestandort Poppendorf ï Ermittlung und Bewertung der 
Standortbedingungenñ (Machbarkeitsstudie Bauprojekt Nord GmbH 
2004).[38] 
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Im Rahmen der bauleitplanerischen Voruntersuchung für den Industrie- und 
Gewerbestandort Poppendorf-Nord wird der innerhalb des 
Untersuchungsraumes gelegene Kernbereich ï geplanter Industrie- und 
Gewerbestandort Poppendorf-Nord ï in Bezug auf mögliche Ansiedlungsflächen 
für Industrie- und Gewerbebetriebe und hinsichtlich der Möglichkeiten zur 
Durchführung von Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen überprüft. Der 
Kernbereich beinhaltet das Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie gemäß 
Entwurf zum  2. Beteiligungsverfahren des Regionalen 
Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg / Rostock. Der 
Untersuchungsbereich wurde größer gefasst, um die Auswirkungen des 
Kernbereiches in Bezug auf seine städtebauliche und landschaftliche Relevanz 
sicher zu überprüfen. 
 
Im Hinblick auf die erforderliche Aufstellung von Bebauungsplänen wird daher 
bereits auf dieser Planungsebene ein Umweltbericht unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des § 2a BauGB erarbeitet. Innerhalb des Umweltberichtes ist 
eine Prüfung der Umweltbelange durchzuführen.  

 

Die Größe des Untersuchungsraumes wurde unter Berücksichtigung der u. a. 
zu betrachtenden Schutzgüter Mensch, Erholung, menschliche Gesundheit, 
Landschaftsbild und der zu erwartenden Auswirkungen auf diese Schutzgüter 

gewählt. Die potentiellen Entwicklungsflächen - künftig als Kernbereich 
bezeichnet - wurden vom Regionalen Planungsverband vorgegeben und 
entsprechen dem Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie gemäß Entwurf zum 
2. Beteiligungsverfahren des RRP MM/R.  

 

Die Prüfungen für den Untersuchungsraum östlich der Bundesstraße B 105 

erfolgen unter dem Titel Teilbereich Ost ï Untersuchungsraum und 

Kernbereich östlich der Bundesstraße B 105 - in den Gliederungspunkten 2 

bis 6 dieses Erläuterungsberichtes. Innerhalb des Kernbereiches sind die 
Möglichkeiten für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben zu 
überprüfen. Für diesen Bereich wird die Prüfung der Umweltbelange 
durchgeführt.  
 

Für Bereiche westlich der Bundesstraße B 105 erfolgt die Analyse und 
Bewertung der verkehrstechnischen sowie der technischen 
Erschließungsbedingungen. Die Betrachtungen hierzu erfolgen unter dem Titel 

Teilbereich West ï Verkehrstechnische Erschließung westlich der 

Bundesstraße B 105 ï Teilstrecke bis zur geplanten Landesstraße  L 22 ï in 
den Gliederungspunkten 7 und 8 dieses Erläuterungsberichtes.  
 

Eine zusammenfassende Betrachtung für die beiden Teile der Untersuchung 
erfolgt in den Gliederungspunkten 9 bis 12 dieses Erläuterungsberichtes. Der 
Untersuchungsraum ist nachfolgend dargestellt. 
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Abbildung 1 
Untersuchungsgebiet 
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Teilbereich Ost ï 

Untersuchungsraum und Kernbereich  

östlich der Bundesstraße B 105 

 

2.  Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden des  

 geplanten Vorhabens 

    
Die zu betrachtenden Flächen des Kernbereiches befinden sich im Landkreis 
Bad Doberan, ca. 5 km nordöstlich der Hansestadt Rostock und östlich der        
Bundesstraße B 105. 
 
Die Flächen des Kernbereiches beziehen sich auf die Bereiche der Gemeinden: 
Mandelshagen, Klein Kussewitz, Poppendorf und Rövershagen und umfassen 
eine Fläche von ca. 691 ha.  
 
Die Gemeinden Mandelshagen, Klein Kussewitz und Poppendorf gehören zum 
Amt Carbäk im Landkreis Bad Doberan. Die Gemeinde Rövershagen gehört 
zum Amt Rostocker Heide.  
 
Zur Gemeinde Mandelshagen gehören die Ortsteile Billenhagen und 
Cordshagen. Innerhalb der Gemeinde leben 262 Einwohner (Stand Dezember 
2008) [22]. 
 
Zur Gemeinde Klein Kussewitz gehören neben Klein Kussewitz die Ortsteile 
Groß Kussewitz und Volkenshagen. In der Gemeinde gibt es mit Stand 
Dezember 2008 754 Einwohner [22]. 
 
Die Gemeine Poppendorf besteht aus den Ortsteilen Bussewitz, Poppendorf und 
Vogtshagen. Innerhalb des Gemeindegebietes leben 739 Einwohner [8]. 
 
Zur Gemeinde Rövershagen gehören neben Rövershagen die Ortsteile 
Behnkenhagen, Oberhagen, Purkshof und Schwarzenpfost. In der Gemeinde 
leben 2.468 Einwohner (Stand Dezember 2008) [22]. 

 
 

Untersuchungsraum 
Die Flächen im Untersuchungsraum für die Überprüfung der Machbarkeit zur 
Ansiedlung von Industrie und Gewerbe für den Standort Poppendorf Nord 
betragen etwa 2.658 ha. Der Untersuchungsraum wurde größer gewählt als der 
Kernbereich gemäß Aufgabenstellung, um die Auswirkungen möglicher 
Ansiedlungen auf die Umgebung aus städtebaulicher und 
landschaftsplanerischer sowie naturschutzfachlicher Sicht sicher beurteilen zu 
können. Die Darstellung des Bestandes ist Inhalt der Karten 2 und 2a. 
 
Im Westen bildet die Bundestraße 105 die Grenze des Untersuchungsraumes. 
Das Segelfluggelände in der Gemeinde Rövershagen, das sich zwischen dem 
Kernbereich und der Bundesstraße B 105 befindet, ist im Zuge zukünftiger 
Untersuchungen zu beachten.  
 
Westlich im Untersuchungsraum und unmittelbar am Rand des Kernbereiches 
befindet sich der Ort Volkenshagen. Entlang der Ortsverbindungsstraße von 
Volkenshagen in Richtung Norden (in Richtung Kreisstraße K 18) befinden sich 
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Einzelgehöfte, landwirtschaftliche Betriebe und ein Landhotel (Ausbau 
Heideberge, Ausbau Volkenshagen). Die unbebauten Flächen nordöstlich der 
Straße werden als Grünland und westlich der Straße überwiegend als Acker 
genutzt.  
 
Im Norden wurde die Bebauung entlang der Kreisstraße K 17 in das 
Untersuchungsgebiet einbezogen. Relevant sind hier die vorhandene 
Wohnbebauung, eine Stallanlage und ein Recyclingbetrieb. Östlich des 
Recyclingbetriebes befindet sich eine ehemalige Kläranlage. Weiter südöstlich, 
südlich der Kreisstraße K 18, auf dem ĂVoÇbargñ, befindet sich eine ehemalige 
Deponie. Diese ist abgedeckt. Eine Beprobung des Grundwassers findet 
regelmäßig statt.  
 
Die Ortslagen Vogtshagen und Cordshagen befinden sich am östlichen Rand 
des Untersuchungsraumes und östlich des Kernbereiches. Nordöstlich der im 
Zusammenhang bebauten Ortslage Vogtshagen befindet sich direkt an der 
Kreisstraße K 18 ein Gehöft in Außenbereichslage. In nordöstliche Richtung 
wurden parallel zur Kreisstraße K 18 weitere Flächen mit den 
Niederungsbereichen am Twiestelbach in einer Breite von ca. 200 m 
einbezogen. Die unbebauten Flächen werden vorrangig als Grünland genutzt. 
 
Die östliche Grenze des Untersuchungsraumes verläuft ca. 500 m östlich der 
Landesstraße L 182 am westlichen Rand der Ortslage Cordshagen. 
Im südöstlichen Teil des Untersuchungsraumes sind insbesondere die Flächen 
der Yara Rostock GmbH & Co KG sowie die potentiellen Erweiterungsflächen 
innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Poppendorf 
zu beachten. Hier befinden sich insgesamt 4 Windenergieanlagen, 1 
Windenergieanlage befindet sich nördlich des Werkes und 3 
Windenergieanlagen stehen zwischen dem Düngemittelwerk und der 
Landesstraße L 182. Die Flächen sind anthropogen überprägt. 
 
Im südöstlichen Bereich bildet die Landesstraße L 182 bis hin zur Ortslage 
Poppendorf die Grenze des Untersuchungsraumes. Ab der Ortslage Poppendorf 
wird der Untersuchungsbereich dann in westliche Richtung nördlich der 
Landesstraße L 182 bis an die Bundesstraße B 105 fortgeführt. Der südliche 
Ortsrand von Klein Kussewitz tangiert den Verlauf der südlichen Grenze des 
Untersuchungsraumes.  

 

 

Kernbereich 
Die Flächen im Kernbereich umfassen ca. 690 ha.  
 
Innerhalb dieser Flächen sind vorrangig die Möglichkeiten für die Ansiedlung von 
Betrieben für Industrie und Gewerbe zu prüfen.  
 
Die nordöstlichen Bereiche werden als Grünland genutzt. Die Flächen sind von 
Gräben durchzogen. Innerhalb der Kernbereiche befinden sich einige 
Waldflächen, Gräben und Gewässer II. Ordnung; prägend sind ein 
Kiefernmischwald, Feuchtgrünlandbereiche und Baumgruppen. 
 
Den überwiegenden Anteil der Flächen innerhalb des Kernbereiches nehmen 
intensiv genutzte Ackerflächen ein.  
Innerhalb dieser Flächen sind zahlreiche Kleingewässer und einige wenige 
Gehölzstrukturen vorhanden.  
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Während der Bearbeitung wurde seitens des Auftraggebers empfohlen, die 
Eignung der Waldflächen nordwestlich der Yara Rostock GmbH & Co KG für die 
Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zu überprüfen. Diese Flächen wurden 
deshalb für Überprüfungen in den Kernbereich einbezogen. Unabhängig von der 
Einbeziehung in den Kernbereich waren die Waldflächen ohnehin Bestandteil 
des Untersuchungsraumes, um Auswirkungen eventueller Ansiedlungen von 
Industrie- und Gewerbebetrieben auf die Waldflächen überprüfen zu können.  
 
Im Rahmen der Untersuchungen für den Kernbereich ist es Ziel, die gesamte 
potentiell geeignete Fläche für die Ansiedlung von Industrie- und 
Gewerbebetrieben zu bestimmen. Naturräumlich geeignete Bereiche des 
Untersuchungsraumes werden mit dem Ziel der ökologischen Aufwertung und 
hinsichtlich der Durchführung von Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen bestimmt. 
  

 

3. Umweltziele der vorliegenden Fachgesetze und Fachpläne  

 
Allgemeine Ziele und Grundsätze sind innerhalb der Fachgesetze formuliert. Zu 
diesen gehören in den jeweils aktuellen rechtskräftigen Fassungen: 
Á Baugesetzbuch, 
Á Bundesimmissionsschutzgesetz, einschließlich entsprechender 

Verordnungen, 
Á Bundesnaturschutzgesetz, 
Á Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg Vorpommern, 
Á Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg Vorpommern (NatSchAG M-

V). 
 
Darüber hinaus sind die Aussagen nachfolgender übergeordneter Planungen im 
Rahmen der Bestimmung umweltrelevanter Faktoren zu beachten:  
 
Á Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern [1]. 
Á Regionales Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg / Rostock, 

inklusive 1. Teilfortschreibung [2]. 
Á Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren des Regionalen 

Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg/Rostock [3]. 
Á Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern [4].  
Á Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg/Rostock,   

Erste Fortschreibung April 2007 [5]. 
Á Schutzgebiete. 
Á Flächennutzungspläne und verbindliche Bauleitplanungen der betroffenen 

Gemeinden. Hierzu erfolgen nachfolgend keine Aussagen. Die 
planungsrechtlichen Anforderungen der relevanten Ortsteile sind in 
Bezug auf die Art der baulichen Nutzung in Karte 7 (Konzept), in Karte 13 
(Konflikte zu den verkehrlichen Belangen) und in Karte 14 (Gesamtkarte 
mit den planungsrechtlichen Ständen der betroffenen Gemeinden) 
dargestellt. 

 
Übergeordnete Ziele für die Schutzgüter werden u. a. bei der Ausweisung von 
Bauflächen beachtet; die Ziele für Schutzgüter des Naturhaushaltes fließen in 
deren Bewertung ein.  
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Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern ist der 
Bereich südlich der Yara Rostock GmbH & Co KG als landesweit bedeutsamer 
gewerblicher und industrieller Großstandort ausgewiesen.  
 
Unter dem Punkt 4.3 des LEP M-V Standortanforderungen und ïvorsorge für die 
wirtschaftliche Entwicklung sind Ausführungen zu landesweit bedeutsamen 
gewerblichen und industriellen Großstandorten enthalten (LEP M-V 4.3).  
 
Der Untersuchungsraum gehört zum Stadt-Umland Bereich Rostock.  
 
Innerhalb des landesweit bedeutsamen gewerblichen und industriellen 
Großstandortes Poppendorf hat die gewerbliche Nutzung Vorrang vor anderen 
Nutzungsansprüchen.  
 
Der Standort ist durch eine zielgerichtete Flächenvorsorge seitens der Gemeinde 
von konkurrierenden Nutzungen freizuhalten. [1] 
 
Für die Flächen des Kernbereiches sind im LEP M-V keine Aussagen enthalten. 
 

 
 
Abbildung 2  
Auszug aus dem LEP M-V [1] 
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Regionales Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock 

(MM/Rostock) 
 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock 
(MM/Rostock) werden die Gemeinden dem Oberzentrum Rostock zugeordnet. 
Die Flächen der betrachteten Gemeinden befinden sich außerhalb der 
Siedlungsachsen und gelten als strukturschwach. Die siedlungsstrukturellen 
Ziele im Ordnungsraum Rostock sehen vor, durch gezielte raumordnerische 
funktionsteilige Ergänzungsplanungen die Zentralität des Siedlungskernes in den 
privilegierten Umlandgemeinden zu stärken.  
 
Der überwiegende Teil der betrachteten Gemeinden ist als Raum mit einem 
größeren Anteil landwirtschaftlich gut geeigneter Nutzfläche ausgewiesen. 
 
Poppendorf ist aufgrund der vorhandenen Industrie (mit überörtlicher Bedeutung) 
als Siedlungsschwerpunkt im Ordnungsraum außerhalb von Siedlungsachsen 
festgesetzt worden.  
 
Im äußersten Norden der Gemeinde ist im RROP MM/R ein 
Fremdenverkehrsentwicklungsraum vorgesehen.  
 
Der Bereich des Landschaftsschutzgebiets ĂBillenhªger Forstñ stellt einen 
Vorsorgeraum für Naturschutz und Landschaftspflege dar. [2] 
 

 
 
Abbildung 3  
Auszug aus dem RROP MM/R Grundkarte der räumlichen Ordnung 1999 [2] 
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Entwurf zum zweiten Beteiligungsverfahren des Regionalen 

Raumentwicklungsprogrammes Mittleres Mecklenburg/ Rostock (Mai 2009) 
 
Die zu betrachtenden Entwicklungsflächen sind als Vorbehaltsgebiet Gewerbe 
und Industrie (RREP MM/R G 4.3 (2)) ausgewiesen. Der Bereich südlich der 
Yara Rostock GmbH & Co KG Rostock GmbH & Co KG Poppendorf ist als 
Vorranggebiet Gewerbe und Industrie (RREP MM/R G 4.3 (1))  ausgewiesen. [3] 
ĂMit dieser Zielfestlegung sollen landesweit bedeutsame Standorte f¿r eine 
zukünftige gewerbliche und industrielle Entwicklung in der Planungsregion 
gesichert werden (S.78 Umweltbericht des RREP MM/R)ñ. [ 3 ] 
 

 
 
Abbildung 4  
Auszug aus der Grundkarte der räumlichen Ordnung des Entwurfes zum zweiten 
Beteiligungsverfahren des RREP MM/R [3] 
 
Für das Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie nordöstlich von Poppendorf 
wurde im LEP M-V eine Umweltprüfung durchgeführt. 
 
Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Poppendorf und 
die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Poppendorf  bilden 
auf dem Gebiet der Gemeinde Poppendorf die Grundlage der Festlegung im 
RREP MM/R.  
 
Im Umweltbericht zum RREP MMR wird abgeleitet, dass für das festgelegte 
Vorranggebiet Gewerbe und Industrie sowie für Vorbehaltsgebiet Gewerbe und 
Industrie weitergehende Umweltprüfungen durchzuführen sind. [3] 
 
Der Regionale Planungsverband hat im Rahmen der Neuaufstellung des RREP 
MM/R auch andere Flächen bzw. Standorte in der Planungsregion geprüft. Diese 
Prüfung erfolgte einerseits durch den Planungsverband selbst und erfolgt 
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andererseits aktuell im Rahmen des Regionalen Flächenkonzeptes hafenaffine 
Wirtschaft Rostock [18]. Da im RREP MM/R Vorrrang- und Vorbehaltsgebiete für 
Gewerbe und Industrie erst ab einer regional bedeutsamen Flächengröße von 
50 ha erfolgen sollten, wurde eine Reihe alternativer Standorte nicht weiter 
berücksichtigt (zum Beispiel Tessin, Kritzmow, Papendorf). 
 
Eine weitere Einschränkung der untersuchten Alternativen ergab sich aus der 
angestrebten Anordnung von potenziellen Gewerbe- und Industriegebieten 
- in enger räumlicher Lage zum Standort Seehafen Rostock, 
- mit einer bereits bestehenden sehr guten Verkehrsanbindung oder einer 

realisierbaren sehr guten Verkehrsanbindung sowie  
- mit einem bereits bestehendem Bahnanschluss. 
 
Alle vorgenannten Kriterien werden durch das zu betrachtende Vorbehaltsgebiet 
Gewerbe und Industrie eingehalten. 
 
Weitgehend ungeprüft sind die Alternativen zur Flächeninanspruchnahme 
innerhalb des Gebietes (die Ermittlung einer abschließend abgegrenzten Fläche 
zur Entwicklung eines Gewerbe- und Industriegebietes). Die Prüfung ist Inhalt 
nachfolgender Untersuchungen und Planungsverfahren (kommunale 
Bauleitplanung). 
 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege sind in 
der näheren Umgebung des Untersuchungsgebietes nicht ausgewiesen. 
 
Das Untersuchungsgebiet stellt gemäß Karte 5.1-2 RREP MM/R keinen 
Rastplatz durchziehender Vogelarten mit sehr hoher Funktionenbewertung dar. 
  
Die Ackerflächen nehmen jedoch gemäß LINFOS-Daten von 2001 [4] eine 
mittlere Bedeutung als Rastplatz ein.  
 
Als geeignete Kompensations- und Entwicklungsflächen sind der Mühlbach und 
Moorflächen innerhalb der Rostocker Heide ausgewiesen. Diese sind in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt. Auf andere naturräumliche Belange wird im 
Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan MM/R eingegangen. 
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Abbildung 5 
Auszug aus der Karte 5.1-3 Geeignete Kompensations- und 
Entwicklungsflächen des Entwurfes zum zweiten Beteiligungsverfahren des 
RREP MM/R [3] 
 
 

Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 

und Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Mittleres 

Mecklenburg und Rostock  

 
Grundlage für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und 
Landschaft sowie zur Vorsorge für die Erholung in der Landschaft bildet das 
Gutachtliche Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan der Region Mittleres 
Mecklenburg/Rostock (Erste Fortschreibung) werden die überörtlichen 
Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege dargelegt. Aus den übergeordneten Zielen für die 
einzelnen Großlandschaften werden die für den Schutz, die Pflege und die 
Entwicklung von Natur und Landschaft erforderlichen Maßnahmen abgeleitet. 
Die Vertiefung der übergeordneten Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
sowie die Ausarbeitung zur späteren Umsetzung erfolgt in Landschaftsplänen, 
Grünordnungsplänen, Landschaftsplanerischen Begleitplänen und Pflege- und 
Entwicklungsplänen. 
 
Im Gutachtlichen Landschaftsprogramm M-V sind Teile des Planungsraumes als 
ĂBereiche mit hoher und sehr hoher Bedeutung als Rastplatzfunktion f¿r Vºgelñ 
dargestellt. Anteilig sind Flächen zur Verbesserung der Struktur offener 
Agrarlandschaften ausgewiesen. Für den Mühlbach ist im Bereich des 
Planungsraumes eine  gewässerschonende Nutzung bzw. eine ungestörte 
Naturentwicklung von Fließgewässerabschnitten dargestellt.ñ [4] 
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Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Mittleres Mecklenburg 

und Rostock (1. Fortschreibung 2007) [5] 
 
Die im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan der Region Mittleres Mecklenburg 
und Rostock (1. Fortschreibung 2007) vorgenommenen Darstellungen und 
Bewertungen der naturräumlichen Situation, einschließlich der Analyse der Arten 
und Lebensräume fließen in die Erfassung und Bewertung der zu 
berücksichtigenden Umweltbelange ein. Darüberhinaus sind nachfolgende 
planerische Vorgaben zu berücksichtigen: 
 
 
Arten und Lebensräume - Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Die Beurteilung der Waldflächen erfolgt im GLRP MM/R generell nach den 
Kategorien: 
 

- Naturnahe Wälder, 
- Wald mit durchschnittlichen Strukturmerkmalen, 
- Wald mit deutlichen strukturellen Defiziten und  
- Wälder und angrenzende Offenlandhabitate mit besonderer Bedeutung 

für die Zielarten Schreiadler und Schwarzstorch. 
 
Wälder mit durchschnittlichen Strukturmerkmalen nehmen danach durchaus eine 
hohe naturräumliche Bedeutung ein. Erläuterungen zu Einstufungskriterien der 
Wälder sind im Kapitel II 2.2 des GLRP MMR Arten- und Lebensräume 
enthalten. 
 
In der Karte I des GLRP MMR Analyse der Arten- und Lebensräume sind die 
Niederungsbereiche nördlich von Volkenshagen als stark entwässerte 
degradierte Moore dargestellt. 
 
Der Waldkomplex nördlich von Volkenshagen ist als Wald mit durchschnittlichen 
Strukturmerkmalen dargestellt, das daran anschließende geschützte Biotop ist 
als stark wasserbeeinflusstes Grünland mit typischen Pflanzengemeinschaften 
des feuchten, extensiv genutzten Dauergrünlandes ausgewiesen. Der fast mittig 
im Kernbereich gelegene Waldkomplex wird als naturnaher Wald ausgewiesen. 
Diese Bereiche gelten gemäß der Textkarte 3 des GLRP MM/R der 
Schutzwürdigkeit der Arten- und Lebensräume als Bereiche mit hoher 
Schutzwürdigkeit. 
 
Der Wald nordwestlich der Yara Rostock GmbH & Co KG ist als Wald mit 
durchschnittlichen Strukturmerkmalen dargestellt. 
 
Als naturnaher Wald ist der Waldbestand nördlich von Poppendorf und südlich 
der Bahnanlagen ausgewiesen.   
 
Der Abschnitt des Mühlbaches im Kernbereich und im Untersuchungsgebiet gilt 
als Gewässerabschnitt mit bedeutenden Vorkommen von Zielarten und 
überwiegend naturnaher Ausprägung. Diese Flächen sind einschließlich der 
angrenzenden Gehölzbestände und Niederungsbereiche gemäß der Textkarte 3 
des GLRP MM/R der Schutzwürdigkeit der Arten- und Lebensräume als Bereiche 
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit ausgewiesen.  
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Der Niederungsbereich des Grabens 28/1 westlich der Ortslage Volkenshagen 
ist wie fast alle Niederungsbereiche der Gewässer als stark entwässertes 
degradiertes Moor dargestellt. Diese Bereiche sind gemäß der Textkarte 3 des 
GLRP MM/R der Schutzwürdigkeit der Arten- und Lebensräume als Bereiche mit 
hoher Schutzwürdigkeit ausgewiesen. 
 
Der Twiestelbach (Gr.Nr. 29) weist eine stark vom natürlichen Referenzzustand 
abweichende Strukturgüte auf.  
Diese Bereiche sind gemäß der Textkarte 3 des GLRP MM/R der 
Schutzwürdigkeit der Arten- und Lebensräume als Bereiche mit hoher 
Schutzwürdigkeit ausgewiesen.  
 
 
Biotopverbundplanung 
 
Es besteht das Ziel, ein länderübergreifendes Biotopverbundsystem von 
mindestens 10 % der Landesfläche zu schaffen. Dieses Biotopverbundsystem 
soll in Ergªnzung zu den Ăklassischenñ Naturschutzzielen der Sicherung von 
Arten und Lebensräumen dienen und die Bewahrung, Wiederherstellung und 
Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen sichern. Die 
Kriterien zur Auswahl dieser Flächen ergeben sich aus den Ansprüchen 
bestimmter Tier- und Pflanzenarten und an die Struktur und Ausstattung der von 
ihnen besiedelten Landschaften: 
 
ï ĂDie Flªchen m¿ssen eine bestimmte Qualitªt aufweisen, die im 

Wesentlichen durch die Flächengröße, die Ausprägung der Biotope, die 
Vollständigkeit der Biotopkomplexe und die Unzerschnittenheit bestimmt 
wird. 

ï Die Flächen müssen aufgrund ihrer Lage im Raum einen Beitrag zum 
Biotopverbund leisten kºnnen.ñ 

 
Unterschieden wird in den Biotopverbund im engeren Sinne und im Weiteren 
Sinne. Wesentliche Grundlagen für diese naturschutzfachliche Differenzierung 
waren die Ergebnisse der Kartierung der nach § 20 LNatG M-V geschützten 
Biotope sowie Natura 2000 Gebiete.  
 
Der Billenhäger Forst, das Gewässersystem des Mühlbaches und des Peezer 
Baches sind als Elemente der Biotopverbundplanung ausgewiesen.  
 
 
Schwerpunktbereiche und Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von 
ökologischen Funktionen 

 
Für sämtliche landwirtschaftliche Nutzflächen ist eine Strukturanreicherung der 
Landschaft vorgesehen. 

 
Eine vordringliche Regeneration von gestörten Naturhaushaltsfunktionen stark 
entwässerter, degradierter Moore ist vorgesehen für: 
- die Niederungsbereiche im nördlichen Kernbereich, 
- den Niederungsbereich westlich der Ortslage Volkenshagen,  
- die Niederungsbereiche des Mühlbaches und des Körkwitzer 

Baches/Wallbaches (Twiestelbach) im Untersuchungsgebiet. 
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Eine Regeneration von gestörten Naturhaushaltsfunktionen naturferner 
Fließgewässerabschnitte ist in Abhängigkeit vom Gewässerabschnitt für den 
Twiestelbach und abschnittsweise für den Peezer Bach/ Mühlbach vorgesehen. 
 
Eine ungestörte Naturentwicklung naturnaher Rörichtbestände, Torfstiche, 
Verlandungsbereiche und Moore ist für geschützte Biotope nördlich von 
Volkenshagen dargestellt. Für die daran anschließenden ebenfalls geschützten 
Grünlandflächen (stark wasserbeeinflusstes Grünland mit typischen 
Pflanzengemeinschaften des feuchten, extensiv genutzten Dauergrünlandes) 
sind Pflegmaßnahmen erforderlich. 
 
Für den fast mittig im Kernbereich gelegenen Waldkomplex und für  Waldflächen 
im östlichen Untersuchungsgebiet (Randbereich des Billenhäger Forstes sowie 
Waldflächen nördlich von Poppendorf) wird eine erhaltende Bewirtschaftung der 
überwiegend naturnahen Wälder mit hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit 
festgelegt. 

 
Für die Waldflächen nördlich der Yara Rostock GmbH & Co KG sind keine 
Maßnahmen festgelegt. 
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Abbildung 6  
Auszug aus der Karte III Schwerpunktbereiche und Maßnahmen aus dem GLRP 
MM/R [5] 
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Ziele der Raumentwicklung, Ausweisung von Schutzgebieten im Sinne des 
Naturschutzrechtes und Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege  
 
ĂDie raumbedeutsamen Inhalte des GLRP sind nach Abwªgung mit anderen 
Belangen in das Regionale Raumentwicklungsprogramm (RREP) als räumlich-
koordinierende Gesamtplanung zu übernehmen (§ 12 Abs. 3 LNatG M-V). 
Abweichungen von den Inhalten des GLRP sind nach § 12 Abs. 4 LNatG M-V 
gesondert zu begr¿nden.ñ 
 
In der Karte IV ĂZiele der Raumentwicklung / Anforderungen an die 
Raumordnungñ werden folgende Raumkategorien unterschieden: 
 
- Bereiche mit herausragender Bedeutung für die Sicherung ökologischer 

Funktionen (Vorschlag für Vorranggebiete Naturschutz und 
Landschaftspflege): Im Untersuchungsgebiet sind dies im Kernbereich die 
Niederungsbereiche nördlich von Volkenshagen, die Mühlbachniederung und 
der Billenhäger Forst. 

 
- Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Sicherung ökologischer 

Funktionen (Vorschlag für Vorbehaltsgebiete Naturschutz und 
Landschaftspflege): Im Untersuchungsgebiet sind dies : 

¶ der Niederungsbereich westlich der Ortslage Volkenshagen,  

¶ der Niederungsbereich des Twiestelbaches im 
Untersuchungsgebiet sowie  

¶ der etwa fast mittig im Kernbereich gelegene Waldkomplex. 

 
- Bereiche mit besonderer Bedeutung zur Sicherung der Freiraumstruktur 

(Vorschlag für Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege zur 
Freiraumsicherung: Innerhalb des Kernbereiches befinden sich 
entsprechende Bereiche nicht; entsprechende Bereiche sind nordöstlich der 
Kreisstraße K 18 sowie im östlichen Untersuchungsgebiet (Billenhäger Forst) 
ausgewiesen. Das Gebiet des Billenhäger Forstes ist als 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) gekennzeichnet.  

 
ï Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Entwicklung ökologischer 

Funktionen (Vorschlag für Kompensations- und Entwicklungsgebiete): 
Entsprechende Bereiche  sind im Untersuchungsgebiet nicht ausgewiesen. 

 

 
Für die Waldflächen nördlich der Yara Rostock GmbH & Co KG werden keine 
Ziele für die Raumentwicklung benannt und keine Aussagen getroffen. 
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Abbildung 7  
Auszug aus der Karte IV Anforderungen an die Raumordnung aus dem GLRP 
MM/R [5] 
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Anforderungen an die Landwirtschaft 
 
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen sind überwiegend als Bereiche mit 
deutlichen Defiziten an vernetzenden Landschaftselementen dargestellt.  
Hervorgehoben als Moorstandorte sind die Niederungsbereiche (nördlich von 
Volkenshagen, Twiestelbach, Mühlbach, Graben westlich der Ortslage 
Volkenshagen). Es sind keine Offenlandbereiche mit Rastplatzfunktionen 
dargestellt.  
 
 
Erosionsgefährdung ï Darstellung der potentiellen Wassererosionsgefährdung 
im Offenland 
 
Zur Einschätzung wurden herangezogen: 
- Einschätzung der Erodierbarkeit anhand der Bodensubstrate, 
- Hangneigung, 
- gebietsweise Niederschlagserosivität (Intensität der Niederschläge). 
 
Demnach ist die Wassererosion lediglich im nördlichen Untersuchungsgebiet, im 
Bereich des Wechsels von Ackerflächen zu Grünlandflächen, kleinflächig von 
Bedeutung und zu betrachten. [5] 
 
 

Schutzgebiete 
 
Die naturschutzfachlichen Schutzgebiete sind in der Karte 2b Geschützte 
Biotope nach  § 20 NatSchAG M-V / Schutzgebiete dargestellt. 
 
 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
 
Die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten soll zu einer naturverträglichen 
Lenkung der Erholungsnutzung und zum Erhalt der besonderen Eigenart, Vielfalt 
und Schönheit der Landschaft als Voraussetzung für die landschaftsgebundene 
Erholung beitragen. 
 

Das Landschaftsschutzgebiet: ĂRostocker Heide und Wallbachñ, Nummer: 
106, grenzt nordöstlich an den Kernbereich der untersuchten Flächen an und 
nimmt eine Gesamtfläche von 5.029 ha ein. Die Verordnung des LSG ĂRostocker 
Heide und Wallbachñ vom 29.03.1995 (hier: 3. Verordnung zur  nderung der 
Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes ĂRostocker Heide und Wallgrabenñ 
vom 16.08.2004) weist unter § 3 (2) folgenden Schutzzweck aus [12]: 
 
ĂSchutzzweck ist die Erhaltung und Entwicklung eines der größten, 
zusammenhängenden Waldgebiete Mecklenburg-Vorpommerns einschließlich 
der natürlichen Fließgewässer. Die zahlreichen kleinen Offenstandorte der 
Waldgebiete weisen einen zum Teil bedeutenden faunistischen Artenreichtum 
auf, der durch gezielte Maßnahmen, einvernehmlich mit der Forst, zu erhalten 
ist.ñ 
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Laut § (3) der Verordnung dient das Landschaftsschutzgebiet: 
1. der Erhaltung ökologisch besonders wertvoller und vielfältiger natürlicher, 

naturnaher und historisch gewachsener Landschaftsstrukturen, 
2. der Erhaltung und ordnungsgemäßen Bewirtschaftung weiträumiger Wald- 

und Grünlandbereiche, 
3. der Erhaltung des für die Region typischen Landschaftsbildes, das durch 

natürliche und historische Einflüsse, vor allen durch die Landwirtschaft, 
geprägt wurde, 

4. der Sicherung der Erholungsfunktion dieses Raumes für Besucher, Gäste 
sowie Patienten aus Kur- und Erholungseinrichtungen, 

5. der naturkundlichen (einschließlich wissenschaftlichen) und 
heimatgeschichtlichen Bildung, 

6. dem Schutz und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und 
natürlichen Ressourcen sowie 

7. der Sicherung des Lebensraumes für eine Reihe in ihrem Bestand 
gefährdeter und geschützter Arten und Lebensgemeinschaften. [12] 

 

Das Landschaftsschutzgebiet: ĂBillenhªger Forstñ, Nummer: 100, befindet 
sich südöstlich, in etwa 200 m Entfernung zum Kernbereich und nimmt eine 
Gesamtfläche von ca. 4.000 ha ein. Die Verordnung des LSG ĂBillenhªger Forstñ 
vom 16.06.1994 weist unter § 3 (1) folgenden Schutzzweck aus [13]: 
 
ĂSchutzzweck ist die Erhaltung und Entwicklung des zusammenhängenden 
Waldgebietes des Billenhäger Forstes und der offenen Landschaft um den 
Krugbach und des Reppeliner Holzes mit den daran gebundenen 
Lebensgemeinschaften éñ 
 
Laut § 3(3) der Verordnung dient das Landschaftsschutzgebiet: 
1. der Erhaltung ökologisch besonders wertvoller und vielfältiger natürlicher, 

naturnaher und historisch gewachsener Landschaftsstrukturen, 
2. der Erhaltung und ordnungsgemäßen Bewirtschaftung weitläufiger 

Grünlandbereiche, 
3. der Erhaltung des für die Region typischen Landschaftsbildes, das durch 

natürliche und historische Einflüsse, vor allen durch die Landwirtschaft, 
geprägt wurde, 

4. der Sicherung der Erholungsfunktion dieses Raumes, 
5. der naturkundlichen (einschließlich wissenschaftlichen) und 

heimatgeschichtlichen Bildung, 
6. dem Schutz und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und 

natürlichen Ressourcen, 
7. dem Umgebungsschutz des Naturschutzgebietes ĂKriegholzñ, der Sicherung 

des Lebensraumes für eine Reihe in ihrem Bestand gefährdeter und 
geschützter Arten und Lebensgemeinschaften (u. a. Eisvogel ï Alcedo althis, 
Kranich ï Grus grus, Weißstorch ï Ciconia ciconia, Schwarzstorch ï Ciconia 
nigra, Seeadler ï Haeliaeetus albicilla, zahlreiche Orchideen-Arten). [13] 

 
 

Naturschutzgebiete (NSG) 
 
Das NSG ĂFreienholzñ 205 befindet sich in mehr als 3 km Entfernung zum 
Untersuchungsgebiet.[7]  
 
 



Bauleitplanerische Voruntersuchung  für den Industrie- und Gewerbestandort Poppendorf Nord 

 

27 

Planungsbüro Mahnel in Zusammenarbeit mit TÜV Nord und Ingenieurbüro Voigtländer 

Natura 2000 Gebiete 
Das FFH-Gebiet Billenhäger Forst (DE 1840-302) mit einer Fläche von 870 ha 
befindet sich südöstlich in mehr als 3 km Entfernung zum Planungsraum. 
 
Das FFH-Gebiet Wälder und Moore der Rostocker Heide (DE 1739-304) mit 
einer Fläche von 3591 ha befindet sich 3 km nördlich des Planungsraumes.  
 
In mehr als 10 km Entfernung befindet sich östlich des Untersuchungsgebietes 
das nächste SPA-Gebiet (Vogelschutzgebiet) ĂMecklenburgische Schweiz, 
Recknitz- und Trebeltalñ (DE 1942-401). [7] 
Aufgrund der großen Entfernung der Schutzgebiete zum Untersuchungsgebiet 
können direkte bzw. erhebliche bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Schutzgebiete voraussichtlich 
ausgeschlossen werden. Da auf dieser Planungsebene jedoch keine Kenntnisse 
über potentielle Ansiedler und deren mögliche Emissionen etc. vorliegen, können 
betriebsbedingte Auswirkungen nicht beurteilt und folglich nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
 

Geschützte Biotope gemäß Naturschutzausführungsgesetz M-V (NatSchAG 

M-V) 

 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich zahlreiche geschützte 
Biotope.  
 
Es handelt es sich überwiegend um permanente und temporäre Kleingewässer 
und Sölle einschließlich ihrer Ufervegetation. Innerhalb der Niederungsbereiche 
und Grünlandflächen treten kleinflächig Bruch-, Sumpf- und Auenwälder auf. 
 
Weiterhin sind Feldhecken und Feldgehölze sowie Feuchtwiesen vorhanden. 
 

Eine Liste der vorhandenen geschützten Biotope ï  innerhalb des 

Kernbereiches ï enthält die nachfolgende Tabelle in diesem Gliederungspunkt. 
 
Für die Inanspruchnahme/ Beeinträchtigung geschützter Biotope sind im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Anträge auf Ausnahme von den 
Verboten des § 20 NatSchAG M-V zu stellen. 
 
Erst im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung kann über den Erhalt oder die 
Beseitigung  geschützter Biotope entschieden werden. 
 
Im Rahmen dieser Bearbeitungsstufe wird jedoch davon ausgegangen, dass alle 
im Bereich der potentiellen Gewerblichen Bauflächen vorhandenen geschützten 
Biotope voraussichtlich erheblich beeinträchtigt werden, so dass in der Regel 
Abstände Ausnahmeanträge erforderlich werden. Da zu Ver- und 
Entsorgungsleitungen in der Regel Abstände (zur Sicherheit oder aus 
technischen Gründen) einzuhalten sind, können einige geschützte Biotope 
möglichweise erhalten bleiben und in großzügige Grünachsen eingebunden 
werden.  
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Tabelle  1  
Geschützte Biotope [7] 

 
Biotop-

nummer 

GIS code Gemeinde Gesetzesbegriff Fläche 

in m² 

Auszug aus den Biotopbögen/ Bemerkungen  

4893 0306-
233B5030 

Klein 
Kussewitz, 
Rövers-
hagen  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

2257 permanentes Kleingewässer, Hochstaudenflur, Gehölz 

4903 0306-
233B5040 

Rövers-
hagen  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

185 temporäres Kleingewässer 

7081 0306-
411B5009 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Bruch-, Sumpf- 
und Auwälder  

12315 Bach, Gehölz, Esche, Erle, Eiche 

7083 0306-
322B5187 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Bruch-, Sumpf- 
und Auwälder  

7880 Bach, Gehölz, Esche, Erle, Weide 

7084 0306-
411B5011 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Bruch-, Sumpf- 
und Auwälder  

1904 Bach, Gehölz, Erle, verbuscht 

7086 0306-
411B5013 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldhecken  7468 Hecke, Weide, Eiche, strukturreich, lückiger Bestand/ lückenhaft 

7090 0306-
411B5017 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Bruch-, Sumpf- 
und Auwälder  

16157 Bach, Esche, Erle, Weide, Eiche 

7093 0306-
411B5020 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Bruch-, Sumpf- 
und Auwälder  

668 Bach, Gehölz, Erle 

7094 0306-
411B5021 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldgehölze  9531 Baumgruppe, Eiche, verbuscht, Erle, Weide 

7095 0306-
411B5022 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldgehölze  3780 Baumgruppe, Kiefer 

7097 0306-
411B5024 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

196 permanentes Kleingewässer, eutroph 

7098 0306-
411B5025 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldhecken  2076 Hecke, lückiger Bestand/ lückenhaft 

7099 0306-
411B5026 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Bruch-, Sumpf- 
und Auwälder  

4326 Bach, Gehölz, Erle  
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Biotop-

nummer 

GIS code Gemeinde Gesetzesbegriff Fläche 

in m² 

Auszug aus den Biotopbögen/ Bemerkungen  

 

7101 0306-
411B5028 

Klein 
Kussewitz  
 

Sölle  540 temporäres Kleingewässer, Weide, Gehölz, verbuscht, Soll 

7103 0306-
411B5031 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

206 temporäres Kleingewässer, Gehölz, Weide 

7116 0306-
411B5042 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

156 permanentes Kleingewässer, eutroph 

7117 0306-
411B5043 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

360 permanentes Kleingewässer, eutroph 

7121 0306-
411B5046 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

897 permanentes Kleingewässer, eutroph, Gehölz 

7122 0306-
411B5047 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

221 permanentes Kleingewässer 

7125 0306-
411B5050 

Poppendorf; 
Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldhecken  5734 Hecke, dicht geschlossener Bestand 

7133 0306-
411B5056 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

164 permanentes Kleingewässer, Weide, verbuscht, beschattet 

7136 0306-
411B5059 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

327 permanentes Kleingewässer, Wasserlinsen 

7137 0306-
411B5060 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

234 permanentes Kleingewässer, Wasserlinsen 

7141 0306-
411B5064 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 

457 permanentes Kleingewässer, Kleinröhricht, Großseggenried 
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Biotop-

nummer 

GIS code Gemeinde Gesetzesbegriff Fläche 

in m² 

Auszug aus den Biotopbögen/ Bemerkungen  

Ufervegetation  

7146 0306-
411B5069 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

60 permanentes Kleingewässer 

7147 0306-
411B5070 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

327 permanentes Kleingewässer, eutroph 

7153 0306-
411B5076 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

260 temporäres Kleingewässer, beschattet 

7154 0306-
411B5077 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

401 permanentes Kleingewässer, verbuscht 

7156 0306-
411B5079 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

460 permanentes Kleingewässer, eutroph 

7164 0306-
411B5087 

 Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

867 permanentes Kleingewässer 

7165 0306-
411B5088 

Poppendorf  Naturnahe Feldhecken  1326 Hecke 

7166 0306-
411B5089 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

664 permanentes Kleingewässer, eutroph, Gehölz 

7167 0306-
411B5090 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldgehölze  1237 Baumgruppe, sonstiger Laubbaum 

7168 0306-
411B4001 

Klein 
Kussewitz 

Seggen- und binsenreiche 
Naßwiesen, 
Röhrichtbestände und 
Riede, Naturnahe Sümpfe  

36770 Weidengebüsch mit Moorgewässer bei "Heiddannen", Großflächige 
Grauweidenverbuschung mit eingelagertem kleinen Moorgewässer und 
Steifseggen-Ried, auf sehr feuchten bis nassen Moorstandort, östl. durch 
Graben begrenzt; dahinterliegendes von Schafen beweidetes Grünland- in 
westl. Richtung weit in Honiggrasfeuchtwiese hineinreichend 

7171 0306-
411B5092 

Poppendorf  Sölle  341 permanentes Kleingewässer, verbuscht, Wasserlinsen, Soll 
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Biotop-

nummer 

GIS code Gemeinde Gesetzesbegriff Fläche 

in m² 

Auszug aus den Biotopbögen/ Bemerkungen  

7172 0306-
411B4002 

Klein 
Kussewitz 

Naturnahe Sümpfe 3898 Weidenfeuchtgebüsch auf Niedermoor bei "Heiddannen", 
Grauweidenverbuschung auf sehr feuchtem bis nassem Moorstandort, 
nördl. an Waldrand grenzend,- in südöstl. Richtung weit in Feuchtwiese 
hineinreichend und hier lückiger Bestand mit Arten der Feuchtwiese, nur 
durch schmalen bewirtschafteten Durchlass von Biotop Nr. 4003 getrennt 

7173 0306-
411B5093 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  
 

290  temporäres Kleingewässer  

7174 0306-
411B5094 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldgehölze  785 Baumgruppe, Pappel, Eiche 

7176 0306-
411B4003 

Klein 
Kussewitz 

Naturnahe Sümpfe, 
Röhrichtbestände und Riede  

9679 Weidengebüsch mit Moorgewässer bei "Heiddannen", Großflächige 
Grauweidenverbuschung mit eingelagertem kleinen Moorgewässer und 
Steifseggen-Ried, auf sehr feuchten bis nassen Moorstandort 
östl. durch Graben begrenzt; dahinterliegendes von Schafen beweidetes 
Grünland, in westl. Richtung weit in Honiggrasfeuchtwiese hineinreichend 

7177 0306-
411B5096 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

104 temporäres Kleingewässer 

7178 0306-
411B5097 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

2160 temporäres Kleingewässer, Wasserlinsen 

7179 0306-
411B5098 

Poppendorf  Sölle  137 temporäres Kleingewässer, Weide, verbuscht, Soll 

7180 0306-
411B5099 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

398 temporäres Kleingewässer, Kleinröhricht 

7181 0306-
411B5100 

Klein 
Kussewitz  

Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

2650 permanentes Kleingewässer, Streuwiese (seggenreiche Wiese), 
Kleinröhricht 

7184 0306-
411B5103 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

446 temporäres Kleingewässer, Kleinröhricht 

7185 0306- Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 1627 permanentes Kleingewässer, verbuscht, Hochstaudenflur 
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Biotop-

nummer 

GIS code Gemeinde Gesetzesbegriff Fläche 

in m² 

Auszug aus den Biotopbögen/ Bemerkungen  

411B5104 einschließlich der 
Ufervegetation  

7186 0306-
411B5105 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

918 permanentes Kleingewässer, verbuscht 

7188 0306-
411B5107 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

Fläche 
in qm: 
319  

permanentes Kleingewässer, eutroph 

7192 0306-
411B5111 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldgehölze  274 Gebüsch/ Strauchgruppe 

7195 0306-
411B5114 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

188 temporäres Kleingewässer, Weide, beschattet 

7196 0306-
411B5115 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldgehölze  1121 Baumgruppe, lückiger Bestand/ 

7197 0306-
411B5116 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldgehölze  3608 Gebüsch/ Strauch-gruppe, lückiger Bestand/ lückenhaft, Staudenflur 

7198 0306-
411B5117 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

175 temporäres Kleingewässer, Hochstaudenflur 

7199 0306-
411B5118 

Klein 
Kussewitz  

Naturnahe Feldhecken  1858 Hecke, lückiger Bestand 

7200 0306-
411B5119 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

248 permanentes Kleingewässer, eutroph 

7201 0306-
411B5120 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

136  permanentes Kleingewässer, eutroph 

7202 0306-
411B5121 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 
Ufervegetation  

330 temporäres Kleingewässer, verbuscht, Weide 

7203 0306-
411B5122 

Poppendorf  Stehende Kleingewässer, 
einschließlich der 

287 permanentes Kleingewässer, verbuscht, Kleinröhricht 




